Gebrauchtwagenkauf: „Gekauft wie gesehen"

[bookmark: _GoBack]In Verträgen über gebrauchte Fahrzeuge zwischen Privatleuten finden sich oft Formulierungen wie „gebraucht wie gesehen". Mit dieser Formulierung will der Verkäufer regelmäßig Gewährleistungsansprüche ausschließen. Das Oberlandesgericht Oldenburg hat in einer Entscheidung vom 28.08.2017 (Az. 9 U 29/17) deutlich gemacht, dass diese Formulierung lediglich nur für solche Mängel gilt, die ein Laie ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen bei einer Besichtigung erkennen kann. Die Formulierung reicht also nicht für einen umfassenden Haftungsausschluss aus, beispielsweise für dem Verkäufer nicht bekannte Mängel (versteckte Mängel). In dem zu entscheidenden Fall hatte das Fahrzeug einen erheblichen Vorschaden. Nachdem die Käuferin dies festgestellt hatte, wollte sie das Fahrzeug zurückgeben und forderte den Kaufpreis zurück. Sie behauptete, von dem Vorschaden beim Kauf nichts gewusst zu haben. Der Verkäufer bestritt einen solchen Vorschaden. Er berief sich auf seine Formulierung im Kaufvertrag und ging davon aus, dass damit alle Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen wurden. Durch einen Sachverständigen wurde festgestellt, dass das Auto einen erheblichen, nicht vollständig und fachgerecht beseitigten Unfallschaden hatte. Beide Kotflügel wiesen Spachtelarbeiten und eine neue Lackierung auf. Das Gericht gab der Käuferin Recht. Darauf, dass dem Verkäufer der Vorschaden ebenfalls nicht bekannt war, kam es dabei gar nicht an, da Arglist - also ein vorsätzliches Verschweigen eines Mangels durch den Verkäufer- für Gewährleistungsansprüche keine Voraussetzung ist. Auch werden nach Auffassung des Gerichtes die Anforderungen an die Sorgfaltspflichten eines privaten Verkäufers nicht überspannt, da es dem Verkäufer freigestanden hätte, im Kaufvertrag einen umfassenden Haftungsausschluss auch für alle ihm nicht bekannten Mängel zu vereinbaren. Um alle Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen, ist es somit empfehlenswert, vor Kauf bzw. Verkauf eines gebrauchten Fahrzeuges den Kaufvertrag von einem Rechtsanwalt prüfen zu lassen.

nb@komning.com
